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Wahlperiode 2014/2019 
1. konstituierende Sitzung des Ortsbeirates 

Kell 

 

Niederschrift 
 

über die 1. konstituierende Sitzung des Ortsbeirates Kell am 17. Juni 2019 
 
 
Am Montag, dem 17. Juni 2019, 18:00 Uhr, fand im Bürgerhaus Kell eine öffentliche 
Sitzung des Ortsbeirates Kell statt, zu der Frau Petra Koch unter Angabe 
nachstehender Tagesordnung am 05.06.2019 eingeladen hatte: 
 
Öffentliche Sitzung 
 
Punkt 1: Verpflichtung der neuen Ortsbeiratsmitglieder 

 
Vorlagen Nr. 2019/0050 
 
 

Punkt 2: Verabschiedung der ausgeschiedenen Ortsbeiratsmitglieder 
 
Vorlagen Nr. 2019/0051 
 
 

Punkt 3: Ernennung und Einführung der Ortsvorsteherin 
 
Vorlagen Nr. 2019/0052 
 
 

Punkt 4: Wahl der/des stellvertretenden Ortsvorstehers/in für den Stadtteil 
Kell 
 
Vorlagen Nr. 2019/0067 
 
 

Punkt 5: Benennung Seniorenbeauftragte/r für die Stadtteile 
 
Vorlagen Nr. 2019/0040 
 
 

Punkt 6: Fertigung der Niederschriften 
 
Vorlagen Nr. 2019/0060 
 
 

Punkt 7: Niederschrift über die 14. Öffentliche Sitzung des Ortsbeirates Kell 
am 18.03.2019 
 
 

Punkt 8: Information 
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Den Vorsitz zu den Punkten 1-4 führt Herr Oberbürgermeister Achim Hütten. 
Den Vorsitz zu den Punkten 5-8 führt Frau Ortsvorsteherin Petra Koch. 
 
 
Anwesend waren: 
 
 
 
CDU-Fraktion: 
 
Hauter, Reinhard  A J A 
Busenkell, Raphael  A J A 
Bierbrauer, Karl-Werner  A J A 
Klose, Siegfried  A J A 
Peitz, Claus  A J A 

 
SPD-Fraktion: 
 
Koch, Petra  B J A 
Mäurer, Agathe  B J A 
Densing, Helga  B J A 
Kraus, Norbert  B J A 
Seibert-Walther, Ruth  B J A 
Görgen, Peter  B J A 

 
Von der Verwaltung und den städt. Gesellschaften Anwesende: 
 
Hütten, Achim  B V A 
Vogt, Barbara   V A 
Umbscheiden, Markus   V A 
Ludwig-Leinen, Valeska   V A 
Marx, Fabian   V A 
Maurer, Christoph   V A 
Kirschgens, Alexander   V A 

 
Entschuldigt fehlten: 
 
Schmitz, Albrecht  A J E 
Neidhöfer, Rainer  B J E 
Günther, Winfried  C J E 

 
 
Das Protokoll führt Frau Barbara Vogt. 
 
Herr Oberbürgermeister Achim Hütten eröffnet um 18:00 Uhr die Sitzung des 
Ortsbeirates Kell, zu der form- und fristgerecht eingeladen worden ist und stellt die 
Beschlussfähigkeit fest. 
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Gegen Einladung und Tagesordnung werden keine Einwände erhoben. 
 
 
 
Punkt 1: Verpflichtung der neuen Ortsbeiratsmitglieder 

 
Vorlagen Nr. 2019/0050 

 
 
Herr Hütten verweist auf das Ergebnis der Kommunalwahl am 26.05.2019 im Stadtteil Kell 
sowie den Inhalt der Vorlage und beglückwünscht alle gewählten Ortsbeiratsmitglieder zum 
neuen Ehrenamt. Sodann verpflichtet er die nachfolgend gewählten Ortsbeiratsmitglieder 
namens der Stadt mit Handschlag: 
 
CDU-Fraktion: 
Reinhard Hauter 
Raphael Busenkell 
Karl-Werner Bierbrauer 
Siegfried Klose 
 
SPD-Fraktion: 
Peter Görgen 
Agathe Mäurer 
Helga Densing 
Norbert Kraus 
Ruth Seibert-Walther 
 
 
 
 
Punkt 2: Verabschiedung der ausgeschiedenen Ortsbeiratsmitglieder 

 
Vorlagen Nr. 2019/0051 

 
 
Herr Hütten verabschiedet das ausgeschiedene und anwesende ehemalige 
Ortsbeiratsmitglied  
 
Bastian Dietzler 
 
mit Dank für seine geleistete Arbeit.  
 
 
 
Punkt 3: Ernennung und Einführung der Ortsvorsteherin 

 
Vorlagen Nr. 2019/0052 

 
 
Herr Hütten verweist auf das knappe Abstimmungsergebnis in Kell und dankt auch Herrn 
Hauter für seine Kandidatur. Sodann ernennt er Frau Petra Koch unter Aushändigung und 
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Verlesen der Ernennungsurkunde zur Ortsvorsteherin des Stadtteils Kell und damit zur 
Ehrenbeamtin für die Wahlperiode 2019/2024. Herr Hütten dankt ihr für die bisherige gute 
Zusammenarbeit und wünscht ihr für die kommende Wahlperiode allzeit eine glückliche Hand. 
 
 
 
 
Punkt 4: Wahl der/des stellvertretenden Ortsvorstehers/in für den Stadtteil 

Kell 
 
Vorlagen Nr. 2019/0067 

 
 
 
Herr Hütten bezieht sich auf den Inhalt der Vorlage und ruft zur Wahl des/der 1. 
Stellvertretenden Ortsvorstehers/in auf. 
 
 
 

Niederschrift über die Wahl des/der 1. stellvertretenden Ortsvorstehers/in  
des Stadtteils Kell 

 
 

I. 
 
Zu der für Montag, den 17. Juni 2019 anberaumten öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates ist 
form- und fristgerecht eingeladen worden. 
 
 
Anwesende: 
 
1. Oberbürgermeister Achim Hütten als Vorsitzender 
2. Frau Barbara Vogt als Schriftführerin 
3. die gewählten Ortsbeiratsmitglieder: 
 
 
CDU-Fraktion: 
Reinhard Hauter 
Raphael Busenkell 
Karl-Werner Bierbrauer 
Siegfried Klose 
 
SPD-Fraktion: 
Peter Görgen 
Agathe Mäurer 
Helga Densing 
Norbert Kraus 
Ruth Seibert-Walther 

 
 

der Wahlausschuss setzt sich wie folgt zusammen: 
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1. Vorsitzender:    Herr Oberbürgermeister Achim Hütten  
2. Beisitzer:     Siegfried Klose 
3. Beisitzer:     Peter Görgen 
4. Schriftführerin:    Frau Barbara Vogt  
 
 

II. 
 

 Wahl des/der 1. stellvertretenden Ortsvorstehers/in 
 
Der Vorsitzende weist darauf hin, dass der/die ehrenamtliche stellvertretende 
Ortsvorsteher/in gemäß § 76 Abs. 1 GemO aus der Mitte des Ortsbeirats zu wählen ist. 
 
Wählbar ist nach § 53 Abs. 3 GemO jede/r Deutsche im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des 
Grundgesetzes oder Staatsangehöriger eines anderen Mitgliedstaates der Europäischen 
Union mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland ist, am Tag der Wahl das 23. 
Lebensjahr vollendet hat, nicht von der Wählbarkeit im Sinne des § 4 Abs. 2 des 
Kommunalwahlgesetzes ausgeschlossen ist sowie die Gewähr dafür bietet, dass er/sie 
jederzeit für die freiheitliche demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes 
eintritt. 
 
Nach § 53 Abs. 4 GemO darf ehrenamtliche/r stellvertretende/r Ortsvorsteher/in nicht sein, 
wer 
1. nicht Bürger des Ortsbezirks ist, 
2. gegen Entgelt im Dienst der Stadt oder eines öffentlich-rechtlichen Verbandes, bei dem die 

Stadt Mitglied ist, steht, 
3. gegen Entgelt im Dienst einer Gesellschaft steht, an der die Stadt mit mindestens 50 v.H. 

beteiligt ist, 
4. mit Aufgaben der Staatsaufsicht über die Stadt oder der überörtlichen Prüfung der Stadt 

unmittelbar beauftragt ist. 
 
 
Die Wahl erfolgt gemäß § 40 Abs. 5 GemO durch Stimmzettel in geheimer Abstimmung.  
 
Die in § 22 Abs. 1 GemO genannten Ausschließungsgründe finden gemäß § 22 Abs. 3 GemO 
keine Anwendung, so dass alle gewählten Ortsbeiratsmitglieder stimmberechtigt sind.  
 
Nach § 40 Abs. 2 GemO können nur solche Personen gewählt werden, die dem Ortsbeirat 
vor der Wahl vorgeschlagen worden sind.  
 
Gewählt ist nach § 40 Abs. 3 GemO, wer mehr als die Hälfte der abgegebenen gültigen 
Stimmen erhält. Wenn beim ersten Wahlgang niemand diese Stimmenmehrheit erhält, ist die 
Wahl zu wiederholen. Dies gilt auch, wenn nur ein Kandidat vorgeschlagen ist. Erhält auch 
hierbei niemand mehr als die Hälfte der Stimmen, so erfolgt zwischen den beiden Personen, 
die die höchste Stimmenzahl haben, eine Stichwahl; bei Stimmengleichheit entscheidet das 
Los, wer in die Stichwahl kommt. Führt auch die Stichwahl zu gleicher Stimmenzahl, so 
entscheidet das Los, wer gewählt ist. Der Losentscheid erfolgt durch den Vorsitzenden. 
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Für die Wahl zum/zur 1. stellvertretenden Ortsvorsteher/in wird nunmehr gemäß § 40 Abs. 2 
GemO von 
 
Herrn Norbert Kraus   Frau Ruth Seibert-Walther 
Herrn Reinhard Hauter   Herr Raphael Busenkell 
 
benannt. 
 
Vor Beginn des Ersten Wahlgangs kontrollieren die Beisitzer die Wahlzelle sowie die 
Wahlurne und stellen fest, dass sie leer sind. In der Wahlzelle liegt ein Bleistift bereit. 
 

 
Erster Wahlgang 

 
Der Vorsitzende erläutert zunächst den technischen Verlauf der Abstimmung (Benutzung der 
vorbereiteten Stimmzettel, des ausliegenden Schreibgerätes, Einlegen des Stimmzettels in 
den vorbereiteten Umschlag, Einwurf in die Wahlurne) und fordert sodann die 
Ortsbeiratsmitglieder namentlich zur Stimmabgabe auf. 
 
Den Ortsbeiratsmitgliedern wird durch einen der Beisitzer vor Betreten der Wahlzelle ein für 
die Abstimmung amtlich hergestellter Stimmzettel und ein Briefumschlag übergeben. Zur 
Ausfüllung der Stimmzettel steht eine Wahlzelle im Sitzungsraum bereit. 
 
Die Schriftführerin vermerkt in einer für diese Wahl erstellten Liste der Ortsbeiratsmitglieder 
die erfolgte Stimmabgabe. Nach Ablauf der Stimmabgabe erklärt der Vorsitzende die 
Abstimmung als beendet. 
 
Er stellt danach fest, dass bei der Abstimmung 9 Ortsbeiratsmitglieder anwesend waren und 
9 Ortsbeiratsmitglieder sich an der Abstimmung beteiligten. 
 
Die abgegebenen Briefumschläge werden der Wahlurne entnommen und ungeöffnet gezählt. 
Ihre Zahl stimmt mit der Zahl der Personen überein, die abgestimmt haben. 
 
Ein Beisitzer nimmt sodann die Stimmzettel einzeln aus den Briefumschlägen, der andere 
Beisitzer liest den Inhalt jedes Abstimmungszettels laut vor. Die Schriftführerin vermerkt die 
auf die einzelnen für die Wahl benannten entfallenden Stimmen. 
 
 
Ergebnis der Abstimmung: 
 
Zahl der abgegebenen Stimmen    9 
 
Zahl der für ungültig erklärten Stimmen   0 
 
Zahl der Stimmenthaltungen    0 
 
 
Demnach gültige Stimmen     9 
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Von den gültigen Stimmen entfallen auf  
 
Frau Ruth Seibert-Walther     5 Stimmen 
Herrn Raphael Busenkell     4  Stimmen. 
 
 
 
 

III. 
 

Wahlergebnis 
 
Der Vorsitzende stellt das Wahlergebnis fest und gibt in der Sitzung bekannt, dass Frau Ruth 
Seibert-Walther zur 1. stellvertretenden Ortsvorsteherin gewählt ist. 
 
 
 

IV. 
 
Die Wahlunterlagen werden in einem Briefumschlag verschlossen und der Wahlniederschrift 
beigefügt. 
 
 
 
Andernach, 17.06.2019 
gez. 
 
 
Der Vorsitzende:  Die Beisitzer:   Die Schriftführerin: 
 
 
Achim Hütten  Siegfried Klose  Barbara Vogt 
Oberbürgermeister  Peter Görgen     
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Frau Ruth Seibert-Walther wird nun vom Vorsitzenden durch Aushändigung der 
Ernennungsurkunde zur 1. Stellvertretenden Ortsvorsteherin des Stadtteils Kell für die 
Wahlperiode 2019/2024 und somit zur Ehrenbeamtin ernannt. Anschließend erfolgt die 
Vereidigung durch Nachsprechen der Eidesformel und Erheben der rechten Hand. 
 
Herr Hütten gratuliert Frau Seibert-Walther zu ihrem Amt und wünscht allzeit gute 
Zusammenarbeit. Anschließend übergibt er die Sitzungsleitung an Frau Koch. 
  
 
 
 
 
Punkt 5: Benennung Seniorenbeauftragte/r für die Stadtteile 

 
Vorlagen Nr. 2019/0040 

 
 
 
Frau Koch schlägt Herrn Roland Hagel zur Wiederwahl vor. 
 
Der Ortsbeirat Kell beschließt einstimmig: 
Herr Roland Hagel wird als Seniorenbeauftragter für den Stadtteil Kell benannt. 
 
 
 
 
Punkt 6: Fertigung der Niederschriften 

 
Vorlagen Nr. 2019/0060 

 
 
Der Ortsbeirat Kell beschließt einstimmig: 
Der Führung eines Beschlussprotokolls für die Wahlperiode 2019/2024 wird zugestimmt. 
 
 
 
 
Punkt 7: Niederschrift über die 14. Öffentliche Sitzung des Ortsbeirates Kell 

am 18.03.2019 
 
 
Die Niederschrift über die 14. Öffentliche Sitzung des Ortsbeirats Kell vom 18.03.2019 wird 
zur Kenntnis genommen. Einwendungen werden nicht erhoben. 
 
Es erfolgen Nachfragen von Herrn Kraus und Herrn Hauter zu den Themen KidsClub, 
Baustraße im Neubaugebiet und Sanierung der Wirtschaftswege. 
 
 
 
 
 



- 9 - 

 

 
 
 
Punkt 8: Information 

 
 
Frau Koch, Herr Umbscheiden, Herr Hütten sowie Herr Marx informieren über die geplante 
Sanierung mit Vollsperrung der L 116.  
 
 
 
Frau Koch dankt für die Mitarbeit und schließt um 18.56 Uhr die Sitzung. 
 
 
 
 
 
Der Vorsitzende zu 1-4: Die Vorsitzende zu 5-8: Die Protokollführerin: 
   
   
   

Achim Hütten Petra Koch Barbara Vogt 
 


